
Bauleitplanung der Stadt Erlenbach a.Main 
Bebauungsplan 

"Gewerbegebiet ehemalige Werft " 

 

Behandlung der Anregungen aus dem Verfahren nach  
§§ 13 u. 13a in Vbdg. mit §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

Beteiligungsverfahren und Offenlegung vom 28. Mai.2021 bis 28. Juni 2021 einschl. 
Abwägungsvorschläge 

Stand 5.10.2021 
 

Stadt Erlenbach a.Main Bebauungsplan "Gewerbegebiet ehemalige Werft " mit paralleler Änderung des 
Flächennutzungsplanes / Stand September 2021  
Abwägung im Verfahren nach den §§ 13, 13a i.Vbdg.m. 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
 

Lfd. 
Nr. 

Beteiligte Stelle Antwort am Anmerkung 

1 Landratsamt Miltenberg SG 51, 
Bauleitplanung 

29.6.2021  

2 Regionaler Planungsverband - Region 1 - 24.6. 2021  

3 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege keine Antwort  

4 Industrie- und Handelskammer 9.6. 2021  

5 EZV Energie- und Service GmbH 
Untermain 

keine Antwort  

6 Markt Elsenfeld 25.6.2021  

7 Markt Eschau 18.6. 2021 keine Anregungen 

8 Markt Mönchberg keine Antwort  

9 Stadt Klingenberg keine Antwort  

10 Stadt Obernburg 25.6. 2021 keine Anregungen 

11 Stadt Wörth keine Antwort  

12 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. keine Antwort  

13 Bund Naturschutz in Bayern e.V.  keine Antwort  

14 Verein für Landschaftspflege und 
Artenschutz in Bayern e.V.   

keine Antwort  

15 Regierung von Unterfranken  25.5.2021  

16 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 1.7. 2021  

 
Stellungnahmen im Rahmen der Offenlegung 

  keine Antwort  

- keine - 
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1. Landratsamt Miltenberg SG 51, Bauleitplanung 
Schreiben vom 29.6.2021 



Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

Stadt Erlenbach a.Main Bebauungsplan "Gewerbegebiet ehemalige Werft " mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes / Stand September 2021  
Abwägung im Verfahren nach den §§ 13, 13a i.Vbdg.m. 3 (2) und 4 (2) BauGB Seite 3 von 28 

1. ff 
keine abwägungsrelevanten Inhalte 

1.ff 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden entsprechend aktualisiert. 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
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1.ff 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
Die Festsetzung wird wie folgt geändert: 
 
„Die GRZ wird auf 0,8 festgesetzt.“ 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
 

Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Begründung wird sinngemäß angepasst. 
 
„Da der Bebauungsplan nicht nur für den Bestand sondern auch für Abriss, Neubau 
und Umnutzung gilt wird die überbaubare Grundstücksfläche für Hochbauten auf die 
Orientierungswerte der BauNVO (80% der Grundstücksfläche) begrenzt.“ 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 

Der Anregung wird entsprochen. 
 
Als unterer Bezugspunkt wird die Geländeoberkante des künftigen Geländes 
festgesetzt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Für den Bebauungsplan gelten die Abstandsregeln der BayBO. Weitere oder 
geringere Abstände werden nicht vorgesehen.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Verfahrensvermerke werden entsprechend ergänzt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Einer solchen  Festsetzung zum Artenschutz bedarf es nicht. Aktuell ist ein Abbruch 
von Gebäuden nicht vorgesehen.  
Die Beseitigung baulicher Anlagen ist – sofern diese nicht gemäß Art. 57 Abs. 5 Satz 
1 BayBO gänzlich verfahrensfrei ist – mindestens einen Monat vorher der Gemeinde 
und der unteren Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Vor Ablauf des Monats darf mit 
der Beseitigung nicht begonnen werden. Im Anzeigeverfahren wird der Artenschutz 
regelmäßig abgeprüft.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
1.ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis  
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1. ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis  

1. ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis  

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen.  
kein Abwägungserfordernis   
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1.ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
Für den aktuellen Bauleitplan ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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1.ff 
Das Gelände ist bereits vollständig versiegelt. Boden wird nicht in Anspruch 
genommen. 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 

 

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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1.ff 
 

 
2. Regionaler Planungsverband 
25.5.2021 
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2. ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 

2. ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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2. ff 
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3. IHK Aschaffenburg 
25.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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Email Markt Elsenfeld vom 18.6.2021 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
Belange des Marktes Elsenfeld sind durch die Bauleitplanung nicht betroffen. Bedenken 
und Anregungen werden daher nicht vorgebracht. 
  
Mit freundlichem Gruß 
Joachim Oberle 
  
  
KONTAKTDATEN: 
  
MARKT ELSENFELD 
Marienstraße 29 
63820 Elsenfeld 
Joachim Oberle 
Geschäftsleitender Beamter 
e-mail: joachim.oberle@elsenfeld.de 
Tel. 06022-5007-28 
Fax: 06022-5007-66 
  
 

6. Markt Elsenfeld 
18.6.2021 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen.  
kein Abwägungserfordernis   
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Email Markt Eschau vom 25.6.2021 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 25.05.2021 und die Information zur Bauleitplanung 
der Stadt Erlenbach a. Main. 
  
Der Markt Eschau erhebt zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet ehemaliges 
Werftgelände" keine Anregungen und/oder Bedenken. Gemeindliche Belange werden 
nicht berührt.   
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
I.A. 
  
gez. 
Walter Wölfelschneider 
Geschäftsleiter Markt Eschau 
__________________________________________________ 
  
Markt Eschau 
Rathausstraße 13 
63863 Eschau 
  
Telefon:   09374 / 9735-121 
Telefax:   09374 / 9735-122 
E-Mail:     walter.woelfelschneider@eschau.de 
Internet:   www.eschau.de 
__________________________________________________ 
 

7. Markt Eschau 
25.6.2021 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen.  
kein Abwägungserfordernis   
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10. Stadt Obernburg 
25.6.2021 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen.  
kein Abwägungserfordernis   
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15, Regierung von Unterfranken 
25,5,2021 

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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15. ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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15.ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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16. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
1.07.2021 
 
 

Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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16. ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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16. ff 
 
Das Gebiet ist bereits vollständig versiegelt. Die Stadt Erlenbach geht davon aus, 
dass sämtliche neuen Einrichtungen dem Stand der Technik entsprechen werden 
und somit kein Erfordernis für eine besondere Festsetzung besteht. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass auf betrieblich genutzten Flächen nicht 
gleichzeitig eine Versickerung und ein umfassender Grundwasserschutz gefordert 
werden kann. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
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16. ff 
 
dto. 

Der Anregung wird entsprochen. 
 
Es wird folgende Festsetzung aufgenommen. 
 
„Stellplätze, Zufahrten und Wege sind entweder versickerungsfähig auszubauen oder 
so zu befestigen, dass eine seitliche Versickerung über die belebte Bodenzone 
gewährleistet ist. Im Zuge von Baumaßnahmen an bestehenden Stellplätzen, 
Zufahren oder Wegen sind diese zu entsiegeln.“ 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
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16. ff 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Durch Baubestand ist die Wasser -versorgung und -entsorgung gesichert und soll 
nicht verändert werden. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die Öffentliche Kanalisation ist im Mischsystem vorhanden, eine Änderung kann nicht 
erfolgen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Vermehrte Einleitung in das Kanalnetz findet nicht statt, da die Fläche bereits 
vollständig versiegelt ist. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die Fläche ist bereits vollständig versiegelt. Eine „Erschließungsstraße“ ist nicht 
geplant. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 
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16. ff 
 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 

 

16. ff 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
kein Abwägungserfordernis 
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16. ff 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 

16. ff 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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16. ff 
 
Der Anregung wird tlw. entsprochen. 
 
Folgender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
„Es wird empfohlen, die Gebäude bis mindestens 25 cm über Geländeoberkante so 
zu gestalten, dass infolge von Starkregen abfließendes Wasser nicht eindringen 
kann.“ 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 6 Nein 5 Anwesend 11 

16. ff 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
kein Abwägungserfordernis 
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Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der Textfestsetzungstext wird übernommen. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 6 Nein 5 Anwesend 11 
 

siehe oben 

 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
Das Ergebnis wird gemäß § 4a BauGB mitgeteilt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11 Nein 0 Anwesend 11 

 


